
  Kündigung der Mitgliedschaft 

Kündigung der Mitgliedschaft/einzelner Geschäftsanteile 

(§§ 65 und 67b GenG, §§ 5 und 10 Satzung Ärztehaus Stadt Tengen eG) 
Mitglieds-Nr. 
 

 
 
 
Vollständiger Name und Anschrift des Kündigenden  

 
 
 
 
 

 
 

 Ich kündige hiermit meine Mitgliedschaft bei der Genossenschaft zum Schluss des am  
 endenden Geschäftsjahres. 

 

 Ich kündige hiermit  Geschäftsanteil(e) meiner Beteiligung an der Genossenschaft zum Schluss 
des am    endenden Geschäftsjahres, sodass ich noch mit  weiteren, also insgesamt mit 
 Geschäftsanteil(en) beteiligt bleibe. 
 

 Auszahlungsansprüche (Auseinandersetzungsguthaben, Ansprüche, die im Zusammenhang mit etwaigen 
Dividendenzahlungen entstehen) sind dem Konto 

  IBAN:     
 
 BIC:                                     bei dem Kreditinstitut                                        gutzuschreiben. 

 
 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift Mitglied 

 
 
 

 
      __ 
 
Sollte das Mitglied minderjährig sein, stimme ich seiner Kündigung hiermit zu. 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

 
 
 

 
      
 
 
Kündigung bei der Genossenschaft eingegangen am 
 
 
Eingetragen in die Mitgliederliste am  
 
 
Tag des Ausscheidens 
 
 
 
  Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben binnen 6 Monaten nach dem Ausscheiden auszuzahlen.  

Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen 
Forderungen gegen das auszuzahlende Guthaben aufzurechnen. Auf die Rücklagen und das sonstige Vermögen der 
Genossenschaft hat das Mitglied keinen Anspruch.  

 

 
  

 

 

  

 

 

 


